
  
     

   

Mit
d G  

     

   uanefeiT,nemuertS

hciL,,esuähedieHnelietstrOnedtim r

tteilungsb
Gemeinde Wü

mit den Ortsteilen Heidehäuser Lich

  
     

   ztinklüWdnuu

,ztireP,eesneth

blatt
ülknitz

htensee Peritz

  
     

   

  
     

   

der G  
     

   
15. August 2023 � Nr. 08/2023

Foto: Rico Weser



C

M

Y

K

Seite 2 Mitteilungsblatt der Gemeinde Wülknitz � Ausgabe 8/2023 | 15.08.2023

INFORMATIONEN DES BÜRGERMEISTERS

Die Gemeinde Wülknitz hat sich mit der Gemeinde Röderaue zu einer
Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen. Dabei ist die 
Gemeinde Röderaue für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben der
Gemeinde Wülknitz zuständig.

� Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Gemeinde Röderaue sind:
Montag: 08:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr
Weiterhin erreichen Sie die Verwaltung per E-Mail: 
info@roederaue.de und Post: Radener Straße 2, 01609 Röderaue

� Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung Röderaue:
• Bauverwaltung: Bauhof – Bauordnung – Brücken – Flurneuord-

nung – Hochbau – Verträge: 
Frau Albrecht, Telefon: 035263/66820

• Leitungsauskünfte – Straßenbeleuchtung – Straßenunterhaltung –
Tiefbau – Verkehrsplanung und Beschilderung – Verkehrsrechtli-
che Anordnungen: 
Frau Wende, Telefon: 035263/66825

• Gemeindeeigene Grundstücke – Liegenschaften – Vermietung –
Verpachtung: 
Herr Rendler, Telefon: 035263/66819

• Ordnungsamt – Feuerwehr – Gewerbe: 
Frau Schreiber, Telefon: 035263/66818

� Gemeinde Wülknitz
Rico Weser, Bürgermeister
Bahnhofstraße 21, 01609 Wülknitz
Telefon 03 52 63 67 689, Fax 03 52 63/ 67 501
E-Mail: info@gemeinde-wuelknitz.de, www.gemeinde-wuelknitz.de

� Öffnungszeiten
Montag:                 08:30 bis 14:00 Uhr
Dienstag:               08:30 bis 16:00 Uhr | 12:00 bis 12:30 Uhr geschlossen
Mittwoch:             08:30 bis 14:00 Uhr
Donnerstag:         08:30 bis 18:00 Uhr | 12:00 bis 12:30 Uhr geschlossen
Freitag:                   geschlossen

KONTAKT | ERREICHBARKEITEN
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� Sehr geehrte Einwohnerinnen und

Einwohner der Gemeinde Wülknitz,

der Feldbrand am 17. Juli war für die Gemeinde und besonders
für die Einwohner von Lichtensee innerhalb kürzester Zeit das
zweite große Brandereignis. Schon der Waldbrand in der Goh-
rischheide am 27. Juni war in seinen Ausmaßen durchaus be-
drohlich. Das nun neuerliche Ereignis hat aufgrund seiner Nä-
he zur Ortslage bei vielen Einwohnern sicher noch einmal grö-
ßere Ängste ausgelöst. Es ist dem Einsatz der Kameraden unse-
rer Ortswehren, der benachbarten Wehren und der Unter-
stützung der Agrargenossenschaft Wülknitz zu verdanken,
dass der Brand rechtzeitig vor der Wohnbebauung gestoppt
werden konnte. Dennoch kam es in einigen Gärten der Klein-
gartenanlage zu Schäden. Vier Gartenlauben sind den Flamen
zum Opfer gefallen. Eine Person musste mit einer Rauchgas-
vergiftung ins Krankenhaus.  
Derzeit ist noch unklar, ob für die entstandenen Schäden in der
Kleingartenanlage durch eine Versicherung aufgekommen
wird. Wir haben dem Vorstand des Vereins Unterstützung im
Rahmen der Möglichkeiten der Gemeinde zugesichert. 

Die Gemeinde Wülknitz hat in diesem Jahr erstmals Geld für
bürgerschaftliche Initiativen über ihr Bürgerbudget bereitge-
stellt. Die geförderten Anträge finden Sie hier im Heft. Wenn
mit dem Geld nun u.a. die Arbeit des Jugendclubs, der Senio-
rengruppe Wülknitz oder der Ortsgemeinschaft Streumen un-
terstützt werden, dann kommt es über verbesserte Angebote
uns allen zugute. Im Rahmen des Bürgerbudgets ist auch erst-
mals der Vorschlag zur Einrichtung eines Rastplatzes auf der
verlängerten Mühlberger Straße, am Gohrischheide-Rundweg
geäußert worden. Auch wenn dieses Projekt für das Bürger-
budget deutlich zu groß ist, haben wir die Idee gern aufgegrif-
fen. Derzeit werden über die Ländliche Neuordnung die
Grundstücksverhältnisse am betreffenden Ort geklärt. An-
schließend soll unter Beteiligung von Ortschaftsrat und gern
auch den Lichtenseer Bürgern ein Entwurf für die Gestaltung
erarbeitet werden.

Zum Ende der Sommerferien nehmen die Veranstaltungen in
unserem Gemeindegebiet wieder zu. Mit dem Dorffest in
Streumen am 26. und 27. August und dem Feuerwehrfest in
Lichtensee am 2. und 3. September finden noch zwei attraktive
Feste statt. Am 10. September können zum bundesweit durch-
geführten „Tag des offenen Denkmals“ zwei Teilnehmer in un-
serem Gemeindegebiet besichtigt werden. Mit verschiedenen
Aktionen empfangen die Regionalgruppe Wülknitz des Ver-
eins Sächsischer Eisenbahnfreunde an der Wülknitzer Dampf-
lok und das Team vom Rittergut und Rosengarten in Tiefenau
an diesem Tag ihre Gäste. 

Für alle mit einem besonderen Musikgeschmack ist noch das
Sommertheater in der Kulturscheune im Rittergut Tiefenau
am 2. und 3. September zu empfehlen. Bei klassischer Musik
besteht hier eine gute Möglichkeit die neu entstandene Veran-
staltungsstätte zu genießen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Besuch der genannten Ver-
anstaltungen.

Ihr Bürgermeister 

Rico Weser
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

� Einladung Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Wülknitz findet am
4. September 2023, 19.00 Uhr im Mehrzweckgebäude
 Wülknitz statt. Die Tagesordnung kann spätestens fünf Tage
vor der Sitzung auf der Internetseite der Gemeinde Wülknitz
eingesehen werden.

� Persönliche Gratulation 
des Bürgermeisters

Es ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass der
 Bürgermeister zum 80., 85., 90. und danach zu jedem weiteren
 Geburtstag persönlich  gratuliert. 

Auch zur Goldenen Hochzeit und zu jedem weiterem Ehejubi-
läum, das der Gemeindeverwaltung bekannt ist, kommt der
Bürgermeister persönlich zur Gratulation. 

Sollten Sie zum jeweiligen Jubiläum nicht da sein, würden wir
uns über eine kurze Information freuen. 

Dies trifft auch für den Fall zu, dass Sie keine Gratulation wün-
schen.

INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde

Wülknitz erscheint am 15. September 2023.

Redaktionsschluss

dafür ist am 4. September 2023

Gemeinde Wülknitz – Bürgerbudget

Über ein Bürgerbudget können die Bürger und Bürgerinnen eigene, gemeinwohl-orientierte Projekte umsetzen, die von A wie Abenteuer-
spielplatz bis Z wie Zukunftswerkstatt reichen können. Anbei eine Übersicht der eingereichten Projekte für 2023. 

� Auswertung der eingereichten Vorschläge für das Jahr 2023

Antragsteller           Projektname und Beschreibung        Gesamtkosten     K.u. J.     Fördersatz    Höhe der Förderung     Votum 
                                                                                                                                                                                                                                   Verwaltung

Glenn Büter               Errichtung einer Beachvolley-              500,00 Euro          Ja             100%                500,00 Euro                       Zustimmung
Annika Winkler      ballanlage Teil 1: Konzeption, 
                                        Planung, Erstellung LV unter 
                                        Beteiligung eines Planungsbüros
                                        
Sebastian Weigelt  Werkzeug und Stangenholz                  300,00 Euro          Ja             100%                0,00 Euro                            Zustimmung
(Pfadfinderstamm  für die Arbeit der Pfadfinder                                                                                                Antrag wurde                      bei Verwendung in
PEC Zeithain)            im Pfarrgelände Streumen                                                                                                     zurückgezogen                         der Gemeinde 
                                                                                                                                                                                                                                                    Wülknitz

Dorffest-Team          Erwerb von Spielgeräten und               500,00 Euro          Ja             100%                500,00 Euro                       Zustimmung
Streumen                    evtl. 2 Bänken für die Errichtung
                                        eines Spielplatzes im Pfarramts-
                                        grundstück Streumen
                                                                                                                    
Jugendclub                Erwerb einer Soundanlage für             500,00 Euro          Ja             100%                500,00 Euro                       Zustimmung
Lichtensee                  Veranstaltungen des Jugendclub        
                                        Lichtensee
                                        
ESV Lok                      Beschaffung einer historischen           500,00 Euro          Nein       80%                  400,00 Euro                       Zustimmung
Wülknitz e.V.            Bahnhofsuhr incl. optionaler                
                                        Instandsetzung, Förderung und 
                                        Würdigung der Eisenbahnhistorie
                                        im Wülknitzer Sport
                                                                                                                    
Seniorengruppe      Durchführung von Vortrags-                625,00 Euro           nein        80%                  500,00 Euro                       Zustimmung
Wülknitz,                   veranstaltungen zur Steigerung
Erich Wolf                 der Attraktivität der 
                                        Seniorenarbeit

                                                                                                                                                                        Gesamt:          2400,00 Euro
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INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018
(SächsGVBI.S.62) zuletzt durch Art. 17 des Gesetzes v. 20. Dezember 2022 (SächsGVBL S. 705) und der §§2 und 9 Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBI. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes
vom 5. April 2019 (SächsGVBI. S. 245) geändert worden ist sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBI. S. 225), das zuletzt am 01.06.2023 (SächsGVBI. S. 326) ge-
ändert worden ist, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 03.07.2023 folgende Satzung beschlossen:

� Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten 
für die Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung

§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in
der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Wülknitz im Sinne von
§ 1 Abs. 2–4 SächsKitaG betreut werden.

§ 2 Pflicht zur Zahlung des Elternbeitrages, weiterer Entgelte
(1) Für die Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung

der Gemeinde Wülknitz erhebt die Gemeinde Wülknitz Eltern-
beiträge und weitere Entgelte.

(2) Die Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträge entsteht bei der Auf-
nahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung mit Beginn
des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen
wird. Sie endet mit dem Ende des Monats in dem das Kind letzt-
malig die Kindertageseinrichtung besucht bzw. zum Ende der
Kündigungsfrist.

(3) Im Falle des Wechsels der Betreuungsart innerhalb der Einrich-
tung, der nicht zum Monatsersten erfolgt, wird der Elternbei-
trag für die überwiegende Betreuungsart erhoben.

(4) Die Pflicht zur Zahlung weiterer Entgelte bzw. Elternbeiträge
gemäß Nr. 3 und Nr. 4 der Anlage zu§ 4 entsteht mit der Inan-
spruchnahme der Betreuung.

(5) Krankheit, Kur und Urlaub des betreuten Kindes führen bei lau-
fenden Betreuungsverträgen nicht zu einer Minderung bzw. ei-
nem Wegfall des Elternbeitrages. Gleiches gilt für vorüberge-
hende Betriebsferien und die zweitweise Schließung der Kin-
dertageseinrichtung, welche die Dauer von einem Monat nicht
überschreiten.

§ 3 Abgabeschuldner
Schuldner des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte sind die
Personensorgeberechtigten. Bei einer Mehrheit von Personensor-
geberechtigten haften diese als Gesamtschuldner.

§ 4 Höhe des Elternbeitrages und weiterer Entgelte
(1) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge und weitere Ent-

gelte sind die zuletzt bekannt gemachten durchschnittlichen
Personal- und Sachkosten eines Platzes je Einrichtungsart, ohne
die Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete.

(2) Die Höhe der zu entrichtenden Elternbeiträge und weitere Ent-
gelte je Betreuungsform und -zeiten sind in der Anlage zu dieser
Satzung geregelt.

§ 5 Festsetzung, Fälligkeit und Einrichtung der Elternbeiträge und
weiterer Entgelte
(1) Die Höhe des Elternbeitrages und weiterer Entgelte werden

durch Bescheid der Gemeinde festgesetzt.
(2) Der Elternbeitrag und weitere Entgelte für Kinder in der Kin-

dertageseinrichtung der Gemeinde Wülknitz sind jeweils am
5. Werktag eines Monats für den laufenden Monat fällig.

(3) Der Elternbeitrag für Gastkinder wird jeweils am 5. Werktag für
den laufenden Monat fällig.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.01.2021 außer Kraft.
Wülknitz, den 03.07.2023

Rico Weser, Bürgermeister

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrenszustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. Die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletze worden
sind,

3. Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. Vor Ablauf der in Satz I genannter Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzungs- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-

meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz I genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Anlage: zu § 4 der Satzung über die Erhebung der Elternbeiträge
und weiterer Entgelte für die Kindertageseinrichtung der Gemein-
de Wülknitz ab 01.01.2024

Elternbeiträge gemäß § 14 Abs. 2 des Sächsischen Kindertagesstättengesetz

Nr. 1. Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß§ 1 Abs.2 SächsKitaG

Betreuungszeit:             Vollständige Familien                                                                   Alleinerziehende
                                                                  9h                         7h                        6h                    4,5 h                        9h                        7h                        6h                    4,5 h
                                                                     €                            €                           €                           €                           €                           €                           €                           €
1. Kind                                             219,77                 170,93                146,51                109,89                202,97                157,86                 135,31                 101,49
2. Kind                                             156,77                 121,93                104,51                   78,39                 135,77                105,60                   90,51                   67,89
3. Kind                                                0,00                     0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                     0,00
4. und weitere Kind                      0,00                     0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                     0,00
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INFORMATIONEN DER VERWALTUNG

Nr. 2. Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG

Betreuungszeit:             Vollständige Familien                                                                   Alleinerziehende
                                                              9h                       7h                      6h                  4,5 h                       9h                      7h                       6h                  4,5 h
                                                                     €                            €                           €                           €                           €                           €                           €                           €
1. Kind                                               97,29                   75,67                  64,86                   48,65                   88,29                   68,67                   58,86                   44,15
2. Kind                                               63,69                   49,54                  42,46                   31,85                  54,09                  42,07                  36,06                   27,05
3. Kind                                                0,00                     0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                     0,00
4. und weitere Kind                      0,00                     0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                    0,00                     0,00

Nr. 3. Weitere Entgelte

Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung (9 h/Tag) überschritten, werden weitere
Entgelte nach folgenden Maßgaben erhoben:
a) für die Betreuung als Kinderkrippenkind - jede weitere Stunde ein weiteres Entgelt von: 2,00 € .
b) für die Betreuung als Kindergartenkind - jede weitere Stunde ein weiteres Entgelt von: 2,00 €.

Nr. 4. Gastkinder

Für Gastkinder werden Elternbeiträge entsprechend Nr. 1 und Nr. 2 erhoben.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Allgemeinverfügung

1. Die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern (Bä-
che, Flüsse und Seen) mit  tels Pumpenvorrichtungen wird un-
tersagt.
Sämtliche Anlagen, die zur technischen oder mechanischen
Wasserentnahme geeignet sind (Pumpen, Schläuche, ...), sind aus
den Gewässern und Uferbereichen zu entfernen.

2. Die Untersagung gilt auch für den Fall, dass eine wasserrechtli-
che Erlaubnis zur Was serentnahme durch die zuständige Was-
serbehörde erteilt wurde .

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeordnet.
4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-

chung in Kraft und gilt bis einschließlich 31. Oktober 2023. Fer-
ner ergeht sie unter dem Vorbehalt des jederzeiti gen Widerrufs.

Geltungsbereich

Die Allgemeinverfügung gilt für alle oberirdischen Gewässer im
Gebiet des Landkreises Mei  ßen, die den wasserrechtlichen Vor-
schriften unterliegen.

Gründe

Der Landkreis Meißen ist als untere Wasserbehörde gemäß § 109
Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 110 Abs. 1 Sächsischen Wassergesetzes
(SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBI. S. 503), das zuletzt durch
Art. 12 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBI. S. 705) ge-
ändert worden ist und § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz
in der Fassung der Bekannt ma   chung vom 23. Januar 2003 (BGBI. I
S. 102), das zuletzt durch Art. 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Juni
2021 (BGBI. I S. 2154) geändert worden ist, für den Erlass dieser Ent-
scheidung zuständig.
Gemäß§ 26 WHG dürfen Eigentümer und Anlieger von Gewässer-
grundstücken oder die durch ihn berechtigte Personen für den eige-
nen Bedarf Wasser entnehmen. Vorgenannte Regelung ist zulässig,

wenn dadurch andere nicht beeinträchtigt werden und keine nach-
teiligen Verän derungen der Wasserbeschaffenheit, keine wesentli-
che Verminderung der Wasserführung so  wie keine andere Beein-
trächtigung des Wasserhaushalts zu erwarten ist.
Auf Grund der anhaltenden Trockenheit haben sich bereits in vie-
len Gewässern des Landkrei ses sehr niedrige Wasserstände einge-
stellt. Eine Änderung dieser Situation ist derzeit nicht absehbar. Auf
Grund der Niedrigwasserstände besteht die Gefahr, dass der Was-
serhaushalt nachteilig gestört wird. 
Das Aufstauen, die Entnahme oder das Ableiten von Wasser aus
oberirdischen Gewässern ist nach § 33 WHG i. V. m. § 21 Abs. 2
SächsWG grundsätzlich nur zulässig, wenn die Mindest  wasserfüh-
rung erhalten bleibt, die für das Gewässer und andere verbundene
Gewässer erfor derlich sind, um die Ziele der Gewässerbewirtschaf-
tung nach § 6 Abs. 1 WHG erfüllen zu können.
Diese Mindestwasserführung ist derzeit nicht mehr gewährleistet.
Die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern verstärkt
diese Gefahr erheblich, selbst dann, wenn an einzelnen Entnahme-
stellen noch eine ausreichende Wasserführung vorhanden sein
sollte.
Die untere Wasserbehörde ordnet daher diese Allgemeinverfügung
nach pflichtgemäßem Er messen an, um Beeinträchtigungen des
Wasserhaushalts im Landkreis Meißen zu vermeiden, § 100 WHG.
Sie ist ein geeignetes Mittel zur Absicherung der ökologischen, was-
sermengen- und wasser  gütewirtschaftlichen Anforderungen der
Gewässer im Landkreis Meißen.
Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Ord-
nung des Wasserhaushaltes und des Schutzes der Natur, ist eine Be-
schränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs sowie Erlaub-
nisinhaber mit dieser Allgemeinverfügung erforderlich.
Die Entfernung sämtlicher Anlagen, die zur technischen oder me-
chanischen Wasserentnahme geeignet sind (Pumpen, Schläuche, ...),
aus den Gewässern und Uferbereichen dient zur Si cherstellung,
dass keine Entnahmen aus den oberirdischen Gewässern erfolgen.
Dies ist ge genüber den Gewässerbenutzern verhältnismäßig und
zumutbar.

� Allgemeinverfügung zur Beschränkung der Wasserentnahme 
aus oberirdischen Gewässern

Auf der Grundlage des § 100 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch Art. 5 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, erlässt der Landkreis Meißen als untere Wasserbehörde folgende Anordnung als
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Die Verfügung ist überdies angemessen. Das öffentliche Interesse
am Schutz der Lebens grundlage Wasser und den gewässerökologi-
schen Belangen überwiegen etwaige private In teressen an einer un-
geregelten und unbeschränkten Entnahme von Wasser bei den der-
zeitig und voraussichtlich sehr niedrig bleibenden Wasserständen.
Die ohnehin schon belastete Tier  und Pflanzenwelt in den Gewäs-
sern und die notwendige natürliche Selbstreinigung würden ohne
Beschränkung absehbar weiter verschlechtert.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im überwiegenden
öffentlichen Interesse i. S. d. § 80 Abs. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichts-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBI. I S. 686), die zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. März
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 71) geändert worden ist. Es ist nicht vertretbar,
dass durch die Einleitung von Rechtsmitteln bestehende Wasser-
entnahmen fortgesetzt werden können und dadurch die Gewässer-
situation weiter verschlechtert wird. Durch weitere Entnahmen ist
der zur Aufrecht erhaltung der wasserbiologischen Vorgänge erfor-
derliche Mindestabfluss nicht mehr gewähr leistet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich, in elekt ronischer Form nach § 3a Abs. 2 VwVfG
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Meißen, Brauhausstraße
21, 01662 Meißen, Widerspruch erhoben werden.
Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist die-
ser über das SecureMail Gateway des Freistaats Sachsen an die 
E-Mail-Adresse securemailgateway@kreis-meissen.de zu richten.

Nähere Hinweise zum SecureMail Gateway des Freistaats Sachsen
sind auf der Internetseite https://www.esv.sachsen.de/secure-mail-
gateway.html zu finden. Die Erhe bung des Widerspruches durch
einfache E-Mail wahrt die Form nicht.

Hinweise

1. Das unter § 25 WHG und § 16 Abs. 1 S. 1 SächsWG als Gemeinge-
brauch eingestufte Schöpfen von Wasser mit Handgefäßen
bleibt von dieser Allgemeinverfügung unberührt. Das Schöpfen
mit Handgefäßen sollte allerdings mit höchster Zurückhaltung
erfolgen. Auf keinen Fall dürfen dadurch das Gewässer und die
Ufer sowie die Tier- und Pflanzen welt beeinträchtigt werden.

2. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit gemäß
§ 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG dar und werden im Einzelfall mit einem
Bußgeld bis zu 50.000 EUR geahndet.

3. Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann beim Landrats-
amt Meißen, untere Was serbehörde, Remonteplatz 8, Zimmer
2.03 in Großenhain zu den üblichen Sprechzeiten sowie im In-
ternet www.kreis-meissen.org unter „Amtliche Bekanntma-
chungen“ eingese hen werden.

Ralf Hänsel, Landrat Großenhain, den 20.07.2023

Kontakt: Landratsamt Meißen

Dezernat Technik – Kreisumweltamt – Sachgebiet Wasser 

Remonteplatz 8 – 01558 Großenhain

E-Mail: kreisumweltamt@kreis-meissen.de – Telefon: 03521 725 2361

Grundschule Röderaue, Lange Straße 49,  01609 Röderaue
Tel. 035263/61359, E-Mail: grundschule-roederaue@t-online.de

� Schulanmeldung

Sehr geehrte Eltern!

Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2024/2025 findet 
am 04.09. und 06.09.2023 jeweils 8.00 bis 12.00 Uhr und
am 05.09. und 07.09.2023 jeweils 8.00 bis 16.00 Uhr
im Sekretariat unserer Grundschule statt. 

Schulpflichtig sind alle Kinder, die am Stichtag 30.06.2024 sechs
Jahre alt sind.
Kinder, die bis zum 30.09.2024 sechs Jahre alt werden, können an-
gemeldet werden.

Alle Kinder, die im Schulbezirk der Grundschule Röderaue woh-
nen, sind auch hier anzumelden. 
Zu unserem Schulbezirk gehören die Ortsteile Raden, Frauenhain,
Pulsen, Koselitz, Wülknitz, Streumen, Peritz, Tiefenau, Lichtensee
und Heidehäuser.

Mitzubringen sind eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes,
evtl. vorhandene Bescheinigungen zur Personensorgeberechti-
gung (Umgangs- bzw. Aufenthaltsrecht, Nachweis alleiniges Sor-
gerecht usw.) sowie der Nachweis zum Masernschutz.

H. Pohl, Schulleiterin                                             Röderaue, 20.04.2023     

� Aktuelle Information 
des Deutschen Verbandes
für Landschaftspflege, 
Regionalbüro Meißen

Initiative „Sachsen pflanzt gemeinsam – Aktion 1000 Obstbäume“ 

Zwei bis fünf Obstbäume hätten auf dem Gelände Ihres Vereins, ih-
rer Schule/ Kita oder gemeinnützigen Organisation Platz?
Bewerben Sie sich jetzt für die Herbstpflanzung 2023 (Bewerbungs-
schluss 4. September 2023). Dazu füllen Sie einfach online unter 
https://dvl-sachsen.de/de/58/p1/-obstbaeume.html
einen Teilnahmebogen aus. Auf dieser Seite finden Sie auch die aus-
führlichen Teilnahmebedingungen, den Aufruf und die Kontaktda-
ten bei Fragen zu Bewerbung oder Pflanzung/Pflege. 

Mitmachen können fast ALLE, z.B.: Kleingarten-, Sport-, Natur-
schutz- oder andere gemeinnützige Vereine, Freiwillige Feuerweh-
ren, Jugendclubs, Berufsschulen, Kirchgemeinden, Schulen, Kinder-
tagesstätten und viele andere gemeinnützige Organisationen in
Sachsen, ausgeschlossen sind allerdings ausschließlich privat oder
landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Dann stellen wir Ihnen gerne Obstbäume aus sächsischen Baum-
schulen kostenlos zur Verfügung!
Mit den Obstbäumen werden Sie ein kleines Refugium für Insekten,
Schmetterlinge, Vögel und eine Vielzahl anderer kleiner Tiere
schaffen. Der „Lebensraum Obstbaum“ kann – wenn auch das Um-
feld entsprechend gestaltet wird – den Mitgliedern ihrer Organisati-
on, Kindern und Jugendlichen anschaulich viele Zusammenhänge
im ökologischen Kreislauf verdeutlichen. Und letztendlich soll das
frische Obst, das Sie eines Tages hoffentlich ernten werden, kleine
und große Esser begeistern und den Wert von gesunden, regionalen
Lebensmitteln erlebbar machen. Um schnelle Erfolge zu sehen, kön-
nen Sie zusätzlich noch bis zu fünf Beerensträucher erhalten (Him-,
Stachel- oder Johannisbeere).

Den aktuellen Schulbus-Fahrplan 
finden Sie auf unserer Internetseite 

www.gemeinde-wuelknitz.de
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KITA „SPIELBURG“ STREUMEN

� Hey-Hoh, Hey-Hoh! Sommer in der Kita – Wir feiern ein Piratenfest 

Große und kleine Piraten haben sich am
Donnerstag, 27. Juli 2023 nach dem Früh-
stück vor unserer Terrasse im Garten ver-
sammelt und sich mit einem Piratentanz
aufgewärmt. Frau Kretzschmar und Frau
Pietzsch haben eine Schatzkarte gefunden
und die Kinder der Igel-Gruppe schauten
sich diese ganz genau an: Wo sind wir jetzt
gerade? Wo ist der Start der Schatzsuche?
Welchen Weg müssen wir gehen und wel-
che Aufgaben sollen wir lösen, um den
Schatz zu finden? Alle Kinder folgten nun

der Wegbeschreibung auf der Schatzkarte.
An der ersten Station haben wir Piraten-Ka-
nonenkugel-Zielwerfen trainiert, danach
ging es durch die Sandwüste in ganz kleinen
Schritten (Kaffeebohnen-Laufen). Dann
überquerten wir die wacklige Hängebrücke
und krabbelten durch einen langen dunk-
len Tunnel. Wo einst ein Piraten-Rutschen-
Turm stand, ist heute nur noch eine weitere
Sandwüste. Hier endet auf der Schatzkarte
die Wegbeschreibung. Sind wir am Ziel? Die
Kinder begannen mit ihren Händen im

Sand zu graben. Mal sehen, wer den Schatz
findet. Ein Mädchen aus der Igel-Gruppe hat
plötzlich etwas Großes, schweres ausgebud-
delt … eine Schatztruhe voller Goldstücke
und Geldscheine (Schokotaler und Geld-Ta-
felschokolädchen). Alle Piraten ließen sich
den Schatz schmecken und anschließend
gab es eine zünftige Piraten-Disko. 
Einen schönen Sommer und tolle Ferien-
und Urlaubserlebnisse wünscht im Namen
der  Erzieherinnen aus der Spielburg
Manuela Hofbauer

Ein Dankeschön möchten die Kinder und Erzieherinnen an alle Besucher des Familienfestes vom
06.07.2023 sagen. Der Erlös der Sparbüchse und des Zielwurfes ermöglichte uns für das neue Kinder-
gartenjahr ein neues Dreiradtaxi anzuschaffen. Damit wird der Fahrzeugpark  für unsere Kinder um
eine Attraktion reicher und wir haben ein Angebot für die Bewegung mehr.

Ines Buhler im Namen aller Kinder und Erzieherinnen

FEUERWEHR

� Danke

Der Schreck war groß, als am Nachmittag des 17. Juli 2023 auf dem
Getreidefeld am Panzerweg in Lichtensee ein Feuer ausbrach.
Durch das noch nicht abgeerntete Getreide sowie starken und dre-
henden Wind breitete sich das Feuer rasend schnell aus und griff
auch auf die Gartenanlage über. Die Bewohner der Bahnhofstraße
standen fassungslos vor der bedrohlichen Rauchwolke und hatten
Angst um ihr Hab und Gut.
Man muss sich nur einmal vorstellen, wie das alles ausgegangen wä-

re, wenn all die ehrenamtlichen Kameraden nicht wären - immer-
hin war es mitten am Tag während der Arbeitszeit. Das, was hier ge-
leistet wird, kann nicht zu viel geschätzt und gewürdigt werden! 
Das professionelle Handeln der Feuerwehren hat sehr viel Schlim-
meres verhindert. Dafür möchten wir den Kameraden der Wehren
aus Lichtensee, Wülknitz, Frauenhain, Gröditz, Zeithain, Glaubitz,
Nünchitz und Großenhain ein riesiges DANKE sagen!

Die Bewohner der Bahnhofstraße Lichtensee

� Brennendes
Getreidefeld 
bedroht 
Lichtensee

Bei einem Feuer am Ortsrand
von Lichtensee wurden am 17.
Juli 2023 mehrere Gartenlauben
zerstört. Der Brand brach ver-
mutlich während Erntearbeiten
auf dem benachbarten Feld aus
und wurde durch starken Wind
rasend schnell in Richtung der
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FEUERWEHR

� Sommerfest bei der Kinderfeuerwehr
Feuerdrachen

Jede Menge Spaß hatten die Kinder der Kinderfeuerwehr unserer
Gemeinde bei ihrem Sommerfest am 9. Juli 2023 hinter dem Geräte-
haus in Lichtensee. 
Das Betreuer-Team hatte wieder ein paar lustige Spiele für alle vor-
bereitet. 
„Eierlaufen mit Wasserbomben“: Mit einer Wasserbombe auf dem
Löffel ging es los – schnell musste der Slalom absolviert werden und
der Löffel an den nächsten Mitspieler übergeben werden. In 2
Mannschaften ging es dabei rasant zur Sache.
Sehr lustig war auch das Spiel „Schokolade essen mit Ausrüstung“ –
Reihum ging ein Würfel. Wer die Zahl SECHS gewürfelt hatte,
musste sich einen Helm aufsetzen, Handschuhe anziehen und
konnte sich dann mit Messer und Gabel ein Stück von der Tafel
Schokolade gönnen. Aber das wäre auch zu schön gewesen, denn
der Würfel ging weiter reihum und sobald die nächste SECHS ge-
würfelt wurde, hieß es: Besteck weg, Helm und Handschuhe abge-
ben und auf die nächste SECHS hoffen. Das Spiel sorgte bei allen für
großen Spaß!
Für noch mehr Erheiterung sorgten die weiteren Spiele unter dem
Motto „Wasser marsch“. 
Zum Abschluss haben sich alle Kinder das Softeis vom Eiskaffee Te-
ge gut schmecken lassen!
Im August machen wir eine kleine Sommerpause, aber wir besu-
chen natürlich unsere Feuerdrachen-Schulanfänger! Wir wün-
schen euch, ihr lieben Schulanfänger, einen tolle Schulstart und se-
hen uns dann alle zum Feuerwehrfest Lichtensee am ersten Sep-
temberwochenende wieder, wenn es heißt „Spiel und Spaß mit der
Kinderfeuerwehr“. Dazu sind alle Kinder unserer Gemeinde recht
herzlich eingeladen!

Stefanie Münkel, Kinderfeuerwehr Feuerdrachen, Gemeinde Wülknitz

Kleingartenanlage getrieben. Rund 80 Feuerwehrleute waren im
Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen und die Flammen unter Kon-
trolle zu bringen. Eine Gartenbewohnerin musste aufgrund einer
Rauchgasvergiftung behandelt werden. Zunächst gab es Befürch-
tungen, dass zwei Kinder in der Anlage eingeschlossen sein könn-
ten, doch sie wurden später wohlbehalten gefunden. Neben den
Feuerwehren aus der Umgebung half auch die Agrargenossen-
schaft bei den Löscharbeiten. Auf Grund des schnellen Handelns
der Feuerwehr griff das Feuer glücklicherweise nicht auf die
Wohnbebauung über, aber ein großer Teil des Feldes (ca. 40 Hektar)
und fünf Kleingärten samt Gartenhäuschen wurden ein Raub der
Flammen. Augenzeugen berichteten von der beeindruckenden
Feuer- und Rauchwalze und der Flucht von Tieren aus dem bren-
nenden Kornfeld. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und frei-
willigen Helfer war lobenswert, und es wurde der Dank an alle Be-
teiligten ausgesprochen. Besonders die Anwohner der Bahnhof-
straße waren sich einig, dass man nochmal „Glück im Unglück“
hatte.

Maik Apitz, GWL
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FEUERWEHR

� Rauchmelderpflicht Sachsen

Die Rauchmelderpflicht gilt in Sachsen seit dem 01.01.2016 in neu
errichteten und umgebauten Wohnungen und Eigenheimen. Eine
Nachrüstpflicht für Bestandsbauten ist im Juni 2022 angelaufen
und währt noch bis Ende 2023. Die Landesbauordnung regelt Ter-
mine und Fristen sowie einige Details zu Installation und Wartung.
Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie sind die Fristen zum Einbau von Rauchmeldern in Sachsen?
Bei Neu- und Umbauten müssen seit dem 01.01.2016 Rauchmelder
spätestens bei Bezugsfertigkeit vorhanden sein. Bestandsbauten
bzw. Altbauten müssen seit dem 08.06.2022 nachgerüstet werden
und bis spätestens zum Ablauf des 31.12.2023 nachgerüstet sein!
Dies gilt sowohl in vermietetem als auch im selbstgenutzten Wohn-
raum.

Wo müssen Sie Rauchmelder anbringen?
In allen Aufenthaltsräumen, in denen bestimmungsgemäß Perso-
nen schlafen. 
In allen Fluren im Objekt bzw. in der Wohnung, die „zu diesen (zum
Schlafen von Personen bestimmten) Aufenthaltsräumen“ bzw. von
dort ins Treppenhaus oder ins Freie führen, ist jeweils mindestens
ein Rauchmelder zu installieren. In Einfamilienhäusern mit einem
offenen Treppenraum, der gegen die Wohnräume nicht durch Tü-
ren abgetrennt ist, gilt dieser als Fluchtweg und muss ebenfalls „mit
mindestens einem Rauchwarnmelder“, zweckmäßigerweise mit je
einem Melder auf jedem Stockwerk ausgestattet werden.

Wer muss Rauchmelder installieren?
Der Eigentümer (des selbstgenutzten und vermieteten Wohn-
raums) muss die Rauchmelder installieren.

Wer ist verantwortlich für die Rauchmelderwartung zur Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft?
In Mietwohnungen: der Mieter bzw. Bewohner der Wohnung (im
Fachjargon: der unmittelbare Besitzer) – es sei denn der Eigentümer
übernimmt die Wartung selbst.
ABER: Mietrechtlich ist stets der Vermieter verpflichtet, die von
ihm oder über Dritte (externe Dienstleister) installierten Melder be-
triebsbereit zu halten, d.h. die regelmäßige Wartung zu überneh-
men. 
Im selbst genutzten Wohnraum: der Eigentümer.
In gewerblich genutzten Objekten: der nach Miet- oder Pachtver-
trag Zuständige. Regelt der Vertrag dazu nichts: der Eigentümer/
Vermieter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite
www.rauchmelder-lebensretter.de

PREMIUM RESORT SCHLOSS TIEFENAU

Mehr Informationen:

www.gemeinde-wuelknitz.de
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PREMIUM RESORT SCHLOSS TIEFENAU

� Bilder des Monats

Im Monat Juli wechselte der Kran zum nächsten Bauabschnitt, das
hintere Torhaus wurde abgerüstet und dafür das nächste Stallge-
bäude eingerüstet. Am ehemaligen Pferdestall begannen die Dach-
deckerarbeiten und die Scheune wird für die kulturellen Veranstal-
tungen vorbereitet.

Das  Rosengarten-Cafe ist sonntags von 14-17 Uhr für Sie geöffnet. 

Viele Grüße Drs. Henry de Jong, Holger Wolf

Premium Resort Schloss Tiefenau Besitz GmbH

Fertiggestellte Fassade hinteres Torhaus

Dacheindeckung ehemaliger Pferdestall

Bühnenbau in der Scheune

Blick in den Dachstuhl über

dem Pferdestall

VEREINE | VERANSTALTUNGEN

� Seniorenclub Wülknitz

Ta-Tü-Ta-Ta – die Feuerwehr ist da
Zu einem interessanten Club-Nachmittag trafen sich die Wülknit-
zer Senioren am 1.8.2023.
Maik Apitz, Gemeindewehrleiter der Gemeinde Wülknitz sprach
über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in unserer Gemeinde.
Er zeigte auf, wie vielseitig aber auch verantwortungsvoll die
Arbeit der Feuerwehr ist. Ständige Einsatzbereitschaft ist Voraus-
setzung für alle Kameraden der FFW. Deshalb gebührt allen Mit-
gliedern ein großes Dankeschön, das sie immer da sind, wenn die
Sirene ertönt, um Leben und Gut zu schützen.
Anhand von Bildern zeigte er die umfangreiche Arbeit der Feuer-
wehr. Breiten Raum nahmen auch die Brände in der Gohrisch Heide
und der Feldbrand in Lichtensee ein. 
Auf die zahlreichen Fragen der Seniorinnen gab der Gemeinde-
wehrleiter umfassend Antwort und versprach, bald einmal wieder-
zukommen, um über den Brandschutz in der eigenen Wohnung zu
sprechen und wie notwendig Rauchmelder in der Wohnung sind.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Am 10. Oktober 2023 besucht uns 14.00 Uhr die Polizei, um über
den Enkeltrick und anderes zu berichten. Liebe Senioren der Ge-
meinde Wülknitz, Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Erich Wolf

Herzliche Einladung 
zum Seniorenkreis der Gemeinde Wülknitz jeden Dienstag

ab 13.30 Uhr im Mehrzweckgebäude Wülknitz
mit Kaffee, Kuchen, Spielen und guter Laune
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VEREINE | VERANSTALTUNGEN

� Veranstaltungskalender

26. bis 27.08.2023 
Dorffest Streumen

27.08.2023
Kammermusik-Konzert mit dem freien Ensemble Dresden
Souvenir Florence in der Kulturscheune, Schloss Tiefenau

02. und 03.09.2023, 17 Uhr
Sommertheater in der Kulturscheune, Schloss Tiefenau

02. bis 03.09.2023 
Feuerwehrfest Lichtensee

10.09.2023, 10 bis 17 Uhr 
Tag d. offenen Denkmals, Schloss Tiefenau, Dampflok Wülknitz

21.10.2023 
Herbstfest Wülknitz

05.11.2023 
Männerfrühschoppen im Saal Lichtensee

02.12.2023, 14 Uhr 
Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde Wülknitz
im Saal des Gasthof Lichtensee

� Lichtensee feiert wieder ein Dorffest

Nach einer langen Pause von über zehn Jahren fand in Lichtensee
endlich wieder das langersehnte Dorffest statt. Die Organisatoren
entschieden sich, das Fest zunächst etwas bescheidener anzugehen.
Am Samstagnachmittag eröffnete ein Flohmarkt das Festgesche-
hen. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Temperaturen wurde
der Flohmarkt kurzerhand in den Saal des örtlichen Gasthofes ver-
legt. Wegen der heißen Witterung war die Resonanz bei den Besu-
chern eher verhalten, was insbesondere für die 14 anwesenden
Händler bedauerlich war. Im Verlauf des Abends füllte sich der
Festplatz hinter dem Gasthof allmählich, als die Kinderdisco starte-
te. Die jüngsten Festgäste konnten sich zuvor bereits auf Hüpfbur-
gen austoben und sich beim Kinderschminken in fantasievolle We-
sen verwandeln lassen. Ab 20 Uhr legte DJ RealSonic auf und die
Stimmung auf der Tanzfläche stieg zunehmend. 
Pünktlich um 22 Uhr wurde eine beeindruckende Lasershow ange-
kündigt, die das Publikum begeistern sollte. Doch unglücklicher-
weise zog ein starker Wind auf und aus Sicherheitsgründen musste
die Lasershow vorzeitig abgebrochen werden. Das geplante Som-
mer-Open-Air wurde spontan in den Saal verlegt, um möglichen
Schauern zu trotzen. Die jugendlichen Besucher nutzten die Tanz-
fläche ausgiebig und ließen sich von der unerwarteten Location
nicht bremsen. 
Am Sonntag begann das Festprogramm mit einem Frühschoppen
und dem Lichtenseer Vogelschießen. Die Jagdhornbläser der Jagd-
horngruppe Röderaue begleiteten den Wettbewerb musikalisch.  

Nach spannenden fünfeinhalb Stunden
stand die neue Lichtenseer Schützenkö-
nigin fest: Diana Tietze. Überglücklich
äußerte sie sich nach ihrem Sieg: „Ich
freue mich so sehr, vor allem weil mein
Mann Jäger ist. Ab jetzt werde ich wohl
in den Wald zur Jagd gehen.“  
Das Dorffestteam um Tony, Robin, Lutz,
Maik, Anja, Torsten, Tom und Florian
bedankt sich herzlich bei allen Helfern

und Besuchern des Festes. Die gesammelten Eindrücke waren
durchweg positiv, auch wenn nicht alles perfekt verlief. Trotz der
Herausforderungen, wie der Hitze und dem unvorhersehbaren
Wetter, war das Fest ein gelungenes Event, das die Dorfgemein-
schaft wieder zusammenbrachte und für unvergessliche Momente
sorgte. Für die Zukunft sind wir offen für neue Ideen und Anregun-
gen, um das Dorffest noch vielfältiger und lebendiger zu gestalten.
Wir laden herzlich alle Einwohnerinnen und Einwohner von Lich-
tensee ein, sich aktiv einzubringen und uns als Mitstreiter zu unter-
stützen.
Wir sagen Danke: Bauhof Gemeinde Wülknitz, Landskron Brauerei
Görlitz, Danpower Biomasse GmbH, Dachdeckerei Mario Albrecht,
Lagerhaus Rödertal GmbH Peritz, Agrargenossenschaft Wülknitz

Das Dorffestteam Lichtensee



Die neue Saison startet und das Sportgeschehen in Wülknitz ist so
reichhaltig wie seit vielen Jahren nicht mehr.
Mit großer Spannung wird der Start der neuen Herrenmannschaft
des ESV Lok Wülknitz erwartet. Über zehn Jahre spielte sich der
Fußball in Wülknitz nur im Nachwuchsbereich ab. Mit Spielern, die
überwiegend in unserem Verein groß geworden sind, beginnt nun
ein neues Kapitel in der Wülknitzer Fußballgeschichte. Die Spieler
sind motiviert, die ersten Testspiele haben gezeigt, dass viel Potenzi-
al in der Mannschaft steckt, aber auch noch viele Erfahrungen ge-
sammelt werden müssen. Die erste große Herausforderung wird das
Pokalspiel gegen SV Einheit Glaubitz in der 1. Runde des Kreispokals
am 20. August, 14.00 Uhr in Wülknitz sein

Auch beim Kegeln gibt es neue Entwicklungen. Anfang der neunzi-
ger Jahre gab es in Wülknitz zuletzt eine aktive Frauenmannschaft.
Nun, fast 30 Jahre später, nimmt der ESV Lok Wülknitz wieder mit
einer eigenen Mannschaft am Spielbetrieb der Frauen im Kreis teil.
Die Männer starten wie in der vergangenen Saison mit der 1. Mann-
schaft in der Meisterliga des Bezirkes (KKV) und die 2. Mannschaft
in der OKV-Klasse. Die 3. Männermannschaft in der Kreisklasse
und der Kegelnachwuchs im Kreis runden Spielbetrieb der Abtei-
lung Kegeln ab.
Allen Mannschaften des Vereins wünschen wir eine erfolgreiche
neue Saison!
Bereits am Samstag, dem 5. August, nahm unsere E-Jugend-Mann-
schaft der Jahrgänge 2013–2016 das erste Mal an einem Fußballtur-

nier teil. Der Wettkampf beim SV Preussen Elsterwerda war mit
insgesamt 8 kampfstarken Mannschaften besetzt, was beim Modus
Jeder-gegen-Jeden insgesamt sieben Spiele à 10 min für unsere
Jungs bedeutete. Hier merkten wir schnell, dass in Sachen Konditi-
on, Technik und Konzentration noch Nachholbedarf im Training
besteht. Auch wenn die anderen Mannschaften die Spiele meist
dominierten, konnte mit Einsatzbereitschaft und Kampfgeist zu-
mindest ein Unentschieden gegen Senftenberg errungen werden.
So wurde im Laufe des Turniers auch das Zusammenspiel als Team
immer besser, was wir als Lektion mit in unsere nächsten Spiele und
Turniere nehmen werden.
Wer jetzt Lust hat, mit uns zu spielen und bestimmt auch mal zu ge-
winnen, ist jeden Dienstag und Donnerstag ab 16:30 Uhr herzlich
zum Training auf dem Sportplatz in Wülknitz eingeladen.

Die nächsten Spiele in Wülknitz
Fußball
20.08., 14.00 Uhr Herren Kreispokal ESV Lok Wülknitz : SV Einheit
Glaubitz
17.09., 14.00 Uhr Herren ESV Lok Wülknitz : SV Motor Sörnewitz 2.
Kegeln
26.08., 09.00 Uhr  ESV Lok Wülknitz 1. : KSV Ottendorf-Okrilla 2.
09.09., 09.00 Uhr  ESV Lok Wülknitz 2. : KSV Heidenau
23.09., 09.00 Uhr  ESV Lok Wülknitz 2. : SV „Jahn“ Dobra
23.09., 13.00 Uhr   ESV Lok Wülknitz 1. : Bautzner KV  

Der ESV Lok Wülknitz sucht Unterstützung! Für die Bewirtung bei
Wettkämpfen und Spielen unserer Mannschaften und für die Be-
treuung unserer Gäste bei der Vermietung der Kegelbahn suchen
wir engagierte Mitarbeiter auf Minijob-Basis. Die Arbeitszeit orien-
tiert sich an den Spielen und der Nutzung des Sportlerheims. Durch
mehrere Mitarbeiter können die Einsätze flexibel geplant werden.
Bei Interesse freuen wir uns auf eine Bewerbung unter info@
esv-lok-wuelknitz.de oder dienstags von 16.00 Uhr-18.00 Uhr im
Vereinsbüro im Sportlerheim.
Wollen Sie den umfangreichen Sportbetrieb des ESV Lok Wülknitz
unterstützen? Wir suchen weiterhin Trainer für unsere Nah-
wuchsmannschaften und Unterstützer bei der Pflege unsere Sport-
anlagen. Es erfolgt jeweils eine Vergütung auf Basis Trainer- oder
Ehrenamtspauschale.

David Wilkanowski Rico Weser

ESV Lok Wülknitz

C

M

Y

K

Seite 12 Mitteilungsblatt der Gemeinde Wülknitz � Ausgabe 8/2023 | 15.08.2023

VEREINE | VERANSTALTUNGEN

� Sportgeschehen beim ESV Lok Wülknitz
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� Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde/Regionalgruppe Wülknitz: 

Nach längerer Pause konnte an
der 44er Dampflok weiter an der
Aufarbeitung des Führerstandes
gearbeitet werden. Die Decke des
Führerstandes und des Stehkes-
sels konnte abgeschliffen und la-
ckiert. Ebenso wurde ein weite-
rer Teil des Kessels schwarz 
lackiert. An der Diesel-Werklok
V10 B wurde das Fahrwerk einer
gründlichen Reinigung unterzo-
gen. Der Höhepunkt im Jahres-
kalender für die Dampflokgrup-
pe ist der „Tag des offenen Denk-
mals“ an dem man sich und seine
Fahrzeuge am 10. September 23
von 10 bis 17 Uhr wieder präsen-
tieren möchte. Dazu wird natür-
lich wieder Speis und Trank an-
geboten. 
Weitere Informationen können auch regelmäßig dem Schaukasten entnommen werden, der im letzten Jahr
von der Gemeinde dem Verein zur Verfügung gestellt worden ist.

Aufruf: Die Gruppe würde sich sehr freuen über Besucher oder Anwohner, die in historischen Kraftfahr-
zeugen zum "Tag des offenen Denkmals" anreisen würden um die Veranstaltung dadurch weiter aufzuwer-
ten.
Wenn dazu Fragen bestehen, gibt man gerne Auskunft unter tomradics@web.de.

Text & Bilder: Jürgen Lehmann und Tom Radics

KIRCHENNACHRICHTEN

� Liebe Leserinnen und Leser, 

in einem Gottesdienst in Peritz haben wir vor kurzem über den Satz
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ nachgedacht, den der Dich-
ter Hermann Hesse vor rund 100 Jahren formuliert hat. Können
wir uns eigentlich noch daran erinnern, wann wir zum ersten Mal
verliebt waren? Oder vielleicht noch daran, wie wir voller Taten-
drang eine neue Aufgabe übernommen haben, im Beruf oder im
Ehrenamt? Oder war es nicht wunderbar, wie wir nach einer Ge-
burt zum ersten Mal das Kind in den Armen halten konnten? Aber
bei allen großen Dingen ist es doch so, dass nach dem wunderbaren
Anfang noch viel Bemühen über lange Zeit hinzukommen muss.
Verliebte müssen erfahren, dass eine lange Liebe auch harte Arbeit
ist. Auch Eltern merken bei aller Liebe zum Kind, wie anstrengend
es ist, es ins Leben hineinzugeleiten, es zu versorgen, ihm Grenzen
und Ermutigung zu geben.
Der große christliche Religionspädagoge Fulbert Steffensky meint
über uns:
„Es gibt ein Leiden, dass durch erhöhte Erwartungen entsteht: 
Die Erwartung, dass die eigene Ehe immer vollkommen sei,
die Erwartung, dass ich in meinem Beruf völlig aufgehe, 
die Erwartung, dass mir die Erziehung meiner Kinder vollkommen
gelingt!
Aber so ist das Leben nicht. Man ist meistens nur ein halb guter Va-
ter, eine halb gute Lehrerin, ein halb guter Mensch… Aber man
kann sich Brot sein, manchmal Schwarzbrot, manchmal Weißbrot.
Man kann sich Wasser sein, gelegentlich Wein.“
Das gilt wohl für unser Zusammenleben in Familie und Beruf, aber
auch in anderen Gemeinschaften wie in der Kirche. Sie ist heute in
Deutschland keine imponierende Größe mehr. Auch in unserer
Kommune wird sie kleiner. Aber auch in unserer Kirchgemeinde
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� Gottesdienste 

11. Sonntag nach Trinitatis, 20.08.2023

10.15 Uhr    Gottesdienst in Colmnitz

12. Sonntag nach Trinitatis, 27.08.2023

9.30 Uhr      Festgottesdienst zum Dorffest in der Kirche Streumen

13. Sonntag nach Trinitatis, 03.09.2023

10.15 Uhr    Gottesdienst in Peritz

14. Sonntag nach Trinitatis, 10.09.2023

10.15 Uhr    Gottesdienst zur Ausstellungseröffnung

          „Heimatwechsel. Sachsen und Russland“ in Lichtensee

15. Sonntag nach Trinitatis, 17.09.2023

15.00 Uhr    Gottesdienst in Tiefenau

können wir einander Brot sein, gelegentlich sogar Wein. Manche
sagen: „Mir tun unsere Gottesdienste gut, auch wenn wir nicht so
viele sind.“ Oder: „Mir gibt es viel, im Chor mitzusingen.“ Oder: „Ich
sehe mir gern die Gottesdienste im ZDF am Sonntag um 9.30Uhr
an – ob evangelisch oder katholisch ist mir ziemlich egal.“
Lasst uns also verbunden sein im Einfachen und Unvollkommenen,
auch in der Kirche!

Ein gutes Nachdenken und herzliche Grüße Ihnen allen  

Pfarrer Heiner Sandig   

� Weitere Veranstaltungen 

Sonntag, 27.08.2023, 16 Uhr 
ORGEL UND WEIN in der Kirche Röderau
Ein vergnüglicher Nachmittag mit Musik und Gesang zum Thema
Wein. In der Antike wurde der Wein in höchsten Tönen gepriesen:
"Der Wein ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arznei-
en die schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das angenehms-
te." (Plutarch, antiker Philosoph aus dem 1. Jh. n. Chr.) Auch in der
Bibel wird der Wein nicht nur wie im Abendmahl für geheiligte Sa-
kramente erwähnt: „Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der
Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle.“ Das schreibt die Bi-
bel in 1. Mose 27. Genießen Sie Musik und Wein in der Röderauer Kir-
che!        

Anzeige(n)

Konzert mit Orgel und Diskant-Viole 
am 27. August 2023 um 16.30 Uhr in der Schlosskirche Tiefenau
Orgel: Ingelore Schubert, Diskant-Viole: Hans-Georg Kramer
Das Programm führt uns zu den Schönheiten des Sommers: zum Ge-
sang der Vögel, in die Natur zu Blumen, Wald und Feld und natür-
lich auch zu ein paar Facetten der Liebe. Eintritt 8 Euro, Kinder und
Jugendliche ohne eigenes Einkommen, frei


